










Große Kreisstadt Gaggenau
Schriftliche Festsetzungen zum fünften Teilbebauungsplan „Heil I3 — Neubructltheil“
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Flächen, die mit Geh-, Fahr— und Leitungsrechten belegt sind
(5 9 Abs.1 Nr. 21 BauGB)

Das Leitungsrecht LR 1 im südöstlichen Bereich des Bebauungsplanes besteht zuguns-
ten des Leitungsträgers (Stadt Gaggenau) für einen Regen- und Schmutzwasserkanal.
Diese Fläche darf weder überbaut noch mit Bäumen bepflanzt werden und muss je-
derzeit z.B. für Instandhaltungsarbeiten zugänglich sein.

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Pflanzbin-
dungen (5 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Vorhandene Baumbestände sind soweit möglich dauerhaft zu erhalten und zu pfle—
gen. Im Nahbereich der zu erhaltenden Baumbestände ist eine Veränderung der na-
türlichen Geländeoberfläche nicht zulässig. lm Einzelfall sind Ausnahmen von der Er-
haltungsbindung möglich, wenn an geeigneter Stelle Ersatzpflanzungen vorgenomm
men werden. '

Die nichtüberbaubaren Grundstücksflächen sind landschaftsgärtnerisch, überwiegend
vegetationsbedeckt anzulegen und mit mindestens einem heimischen Laubbaum oder
Obsthochstamm zu bepflanzen, sofern nicht vorhandene Obstbäume erhalten wer-
den. Die Bäume und Sträucher sind zu pflegen und bei Abgang unverzüglich wieder zu
ersetzen.

Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern zur Herstellung von
Straßenkörpem (ä 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

Angrenzend an die öffentliche Verkehrsfläche sind auf den privaten Grundstücken die
zur Herstellung des Straßenkörpers und zur Herstellung der Versorgungseinrichtun-
gen erforderlichen Befahrungen, Böschungen, Abgrabungen, Stützmauern und Stra-
ßenunterbauten bis maximal 1,50 m Tiefe zu dulden.

Hinweise und nachrichtliche Übernahmen

Kampfmittel (5 9 Abs. 5 Nr. 3 Ba uGB)

Für das Plangebiet wurde eine Luftbiidauswertung von Kriegsluftbildern in Auftrag
gegeben. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst, Regierungspräsidium Stuttgart, führte
die Auswertung durch, die ergeben hat, dass sich der nordöstliche Bereich des Plan-
gebietes in einem Bombenabwurfgebiet befindet. Es gibt Anhaltspunkte, die es er-
forderlich machen, dass weitere Maßnahmen durchgeführt werden. in den bombar-
dierten Bereichen kann das Vorhandensein von Bombenblindgängern nicht ausge-
schlossen werden. Auf diesen Flächen sind i.d.R. flächenhafte Vorortprüfungen zu
empfehlen. Eine absolute Kampfmittelfreiheit kann auch für eventuell freigegebene
Bereiche nicht bescheinigt werden (siehe auch Anlage zur Begründung).
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